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I. Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses 

1. Wann liegt ein Konzern i. S. d. HGB vor? 

1.1 Grundsätzliche Überlegungen  

Der Idealtyp einer Unternehmung, die vollständig isoliert in ihrem wirtschaftlichen Umfeld 
wirkt und damit nur ihren eigenen Interessen folgt, ist zumindest in Strukturen mit mehreren 
Gesellschaften eher selten anzutreffen. Das Verhalten solcher Gesellschaften ist primär 
durch die Ziele der Gesellschafter bzw. deren nahestehenden Personen bestimmt. Um eine 
dadurch ggf. einsetzende Verzerrung der Darstellung der Vermögens- Finanz- und Ertragsla-
ge zu vermeiden, bieten sich zwei Möglichkeiten an: 

a) Hinweis auf die besondere Qualität der Geschäftsbeziehung (wobei deren Interpretati-
on dem Bilanzierenden überlassen wird). 

b) Eliminierung der Geschäftsbeziehung (wobei auf diese Maßnahme ebenfalls unter Um-
ständen hinzuweisen ist). 

Damit soll also der Einfluss von Geschäftsvorfällen mit verbundenen Unternehmen entweder 
offengelegt werden (Einzelabschluss) oder vollständig eliminiert werden (Konzernabschluss). 

Das Konzept der verbundenen Unternehmen, wie es § 271 Abs. 2 HGB vorsieht, folgt der 
unter a) genannten Vorgehensweise. So wird an verschiedenen Stellen in der Bilanz und in 
der GuV ein separater Ausweis oder ein davon-Vermerk gefordert. Ein verbundenes Unter-
nehmen liegt danach nur dann vor, wenn es i. R. e. Konzernabschlusses einzubeziehen wäre. 
Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob ein Konzernabschluss tatsächlich erstellt wird.   

Die Konzernrechnungslegung folgt der unter b) genannten Vorgehensweise. Dabei steht die 
Informationsfunktion eines Konzernabschlusses im Vordergrund. Für die unterschiedlichen 
Adressaten bietet der Konzernabschluss folgende Informationen: 

· Betrachtung der Perspektive des gesamten Unternehmensverbunds. 

· Eliminierung der in den Einzelabschlüssen möglicherweise enthaltenen Verzerrungen 
aufgrund wirtschaftlicher Abhängigkeiten. 

Anders als der Einzelabschluss stellt der Konzernabschluss somit keine Ausschüttungsbe-
messungsgrundlage dar und ist auch irrelevant für die Steuerbilanz. 

1.2 Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses 

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses besteht prinzipiell für alle Mut-
terunternehmen, die einen beherrschenden Einfluss auf wenigstens ein Tochterunternehmen 
ausüben. Dies ergibt sich entweder aus § 290 HGB (Kapitalgesellschaften und Personen-
handelsgesellschaften, also insbesondere GmbH & Co. KG) oder aus § 11 PublG (Nichtkapi-
talgesellschaften).  

Der Konzernabschluss ist nach § 290 Abs. 1 HGB innerhalb von 5 Monaten nach dem Kon-
zernbilanzstichtag aufzustellen. 

1.3 Beherrschender Einfluss 

Der beherrschende Einfluss (Control-Konzept) wird an folgenden Rechten festgemacht, wo-
bei der tatsächliche Gebrauch davon irrelevant ist. 
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Stimmrechtsmehrheit Stimmrechtsmehrheit bedeutet nicht unbedingt eine Beteiligung 
oder gar eine Anteilsmehrheit des Mutterunternehmens. Abge-
stellt wird hierbei auf eine Einflussnahme in den entsprechenden 
Gremien, wobei jedoch nicht faktische Verhältnisse (zufällige 
HV-Mehrheit), sondern rechtlich gesicherte Positionen vorliegen 
müssen. Die absolute Mehrheit der Stimmrechte ist ausreichend, 
auch wenn ggf. bedingt durch Bestimmungen in der Sat-
zung/Gesellschaftsvertrag wesentliche Entscheidungen nicht 
durchgesetzt werden können.  

Besetzungs- und  
Abberufungsrechte 

Hierbei geht es um die Besetzungs- und Abberufungsrechte be-
züglich der Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsorgans des MU an dem ToU. Dies wird regelmäßig 
mit der Stimmrechtsmehrheit zusammenfallen. Voraussetzung: 

· Gesellschafterstellung (ggf. auch nur mittelbar), eine Kapi-
talbeteiligung ist nicht erforderlich 

· Bestimmung der Finanz- und Geschäftspolitik über das je-
weilige Organ (Vorstand, Geschäftsführer, Aufsichtsräte o-
der Beiräte). 

Recht auf beherr-
schenden Einfluss 

Wille ist aufzwingbar durch 

· Beherrschungsvertrag oder 

· Satzungsbestimmung (in Satzung garantierte Weisungs-, 
Zustimmungs- und Widerspruchsrechte des MU). 

Mehrheit der Chancen 
und Risiken 

Insbesondere bei Zweckgesellschaften (Leasingobjektgesell-
schaften oder Spezialfonds), die für einen klar definierten und 
eingegrenzten Zweck gegründet werden, liegen bei wirtschaftli-
cher Betrachtung i. d. R. die Mehrheit der Chancen und Risiken 
bei dem MU. Innerhalb dieses eng gefassten Zwecks bedarf es für 
die Geschäftstätigkeit keiner fortlaufenden unternehmerischen 
Entscheidungen bzw. keiner aktiven Vermarktung der Leistung 
(„Autopilot“).  

Besonderheit: GmbH & Co. KG 

Bei der GmbH & Co, KG stellt sich die Frage, wer im Falle einer Konzernstruktur als Mutter-
unternehmen einen Konzernabschluss aufzustellen hat. In der klassischen Form hat die 
Komplementär-GmbH nicht nur das Organbestellungsrecht inne, sondern sie ist das Organ. 
Ferner ist sie ebenfalls Gesellschafterin, auch wenn sie keine Kapitalanteile hält.  
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Vor diesem Hintergrund können 3 Fälle unterschieden werden: 

Klassische GmbH & Co. KG nach 
dem gesetzlichen Regelstatut 

(Fall 1) 

Kommanditisten KG 

(Fall 2)  

Einheitsgesellschaft 

(Fall 3) 

Nach h. M. ist hier die GmbH das MU 
der KG (so auch IDW RS HFA 7, Tz 
67). 

Nach BeBiKo 11. Auflage 2017, § 
264b HGB, Rz 32 besteht kein wirt-
schaftliches Eigeninteresse der 
GmbH, sodass deren Rechte nach § 
290 Abs. 3 Satz 1 HGB dem/den 
Kommanditisten zuzurechnen seien. 

Das Leitungsrecht der 
GmbH ist zugunsten der 
Kommanditisten richtungs-
weisend eingeschränkt. 
Nach Auffassung des DRS 
19.30 bleibt zwar auch 
dann die GmbH das MU, 
aber es käme die Inan-
spruchnahme des Einbe-
ziehungswahlrechts nach 
§ 296 Abs. 1 Nr. 1 HGB in 
Betracht. 

Nach h. M. liegt hier gar 
kein MU-To-Verhältnis vor. 

Die KG ist einziger 
Gesellschafter ihrer 
eigenen Komplementär-
GmbH. Hier ist die 
GmbH nicht MU der 
KG, da die GmbH die 
Leitungsrechte nur im 
Interesse der KG selbst 
ausübt, der ja alle An-
teile an der GmbH ge-
hören. 

 

 
Praktikerhinweis 

Bei einer GmbH & Co. KG ohne weitere ToU unterbleibt in der Praxis die Auf-
stellung eines Konzernabschlusses. Ist die KG aber ihrerseits MU gegenüber 
anderen Unternehmen, werden die o. g. Fallunterscheidungen wichtig: soll 
dann auf die KG als MU (Fälle 2 und 3) oder auf die GmbH (Fall 1) konsolidiert 
werden?  

Eine Konsolidierung auf die GmbH als oberstes MU würde dazu führen, dass die 
Kommanditanteile der KG im Konzernabschluss als „Anteile anderer Gesell-
schafter zu würdigen und als „nicht beherrschende Anteile“ auszuweisen wä-
ren (§ 307 Abs. 1 HGB). 

1.4 Zurechnung und Abzug von Rechten 

Zurechnung 

Nach § 290 Abs. 3 Satz 1 und 2 HGB werden dem Mutterunternehmen ergänzend noch wei-
tere Rechte zugerechnet: 

· Rechte, die einem ToU zustehen (diese werden dem MU vollständig zugerechnet und nicht 
nur in Höhe der Beteiligungsquote des ToU), 

· Rechte, die einer Person zustehen, die für Rechnung des MU oder eines anderen ToU 
handelt, 

· Rechte, die dem MU oder einem anderen ToU aufgrund einer Vereinbarung mit anderen 
Gesellschaftern des betreffenden Unternehmens zustehen (z. B. Stimmbindungsverträ-
ge). 
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Abzug 

Von den Rechten, die dem MU unmittelbar oder mittelbar zustehen, sind gem. § 290 Abs. 3 
Satz 3 HGB die folgenden Rechte abzuziehen: 

· Rechte, die mit Anteilen verbunden sind, die vom MU oder von dessen ToU für Rech-
nung einer anderen Person gehalten werden, 

· Rechte, die mit als Sicherheit gehaltenen Anteilen verbunden sind und die nach Wei-
sung oder im Interesse des Sicherungsgebers ausgeübt werden. 

Beispiel: 

Innerhalb eines Konzernverbunds liegen folgende Unternehmensverbindungen vor: 

Alpha-AG hält 30 % der Anteile an der Beta-AG, wobei 4 % davon für Rechnung eines drit-
ten, konzernfremden Unternehmens gehalten werden,  

Omega-KG hält 15 % der Anteile an der Beta-AG; die Alpha-AG hält 70 % der Anteile an der 
Omega-KG, 

Gamma-GmbH hält 10 % der Anteile an der Beta-AG, wobei eine Stimmrechtsüberlassung 
an die Alpha-AG besteht, 

Delta AG hält 45 % der Anteile an der Beta-AG; i. R. e.  Stimmrechtsbindungsvertrag übt die 
Alpha AG ihre Stimmrechte nur in Übereinstimmung mit der Delta-AG aus.    

Die Alpha AG besitzt folgende ausübbare Stimmrechte: 

   Unmittelbar gehaltene Stimmrechte       30 % 

+ mittelbare Stimmrechte von To Omega-KG     15 % 

+ Stimmrechte Gamma-GmbH (Stimmrechtsüberlassungsvertrag) 10 % 

-  Stimmrechte für Rechnung eines anderen Unternehmens     4 % 

= Summe der ausübbaren Stimmrechte       51 % 

Die Alpha-AG ist grundsätzlich zur Aufstellung eines HGB-Konzernabschlusses verpflichtet, 
da zwischen der Alpha-AG und der Omega-KG aufgrund der Stimmrechtsmehrheit ein Mut-
ter-Tochter-Verhältnis vorliegt. Die Beta-AG ist nicht in den Konzernabschluss einzubeziehen, 
da die Alpha-AG wegen dem Stimmrechtsbindungsvertrag mit der Delta-AG keine Möglichkeit 
hat, die Beta-AG zu beherrschen. 

  


